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Berufsfelderkundungen 2026 -  Informationen für die Unternehmen 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

vielen Dank, dass Sie erwägen oder bereits beschlossen haben, einem Schüler oder einer Schülerin 

der Kaiserin-Theophanu-Schule Gelegenheit zu geben, eine der drei Berufsfelderkundungen in Ihrem 

Unternehmen zu absolvieren. Im Folgenden geben wir Ihnen einige Informationen zu diesem Element 

der Berufsorientierung. 

Was ist eine Berufsfelderkundung? 

Die Berufsfelderkundungen sind ein Standardelement der Berufsorientierung im Rahmen der NRW-

Landesinitiative "Kein Abschluss ohne Anschluss", das landesweit in der Klasse 9 stattfindet. Jede/r 

Schüler/in erkundet zum Einstieg in die Berufsorientierung drei Berufsfelder: 

 23. April 2026  Berufsfelderkundung 1:   Girls & Boys Day   

 02. Juni 2026   Berufsfelderkundung 2:   Betriebserkundung 

 23. Juni 2026  Berufsfelderkundung 3:   Sozialer Tag  

Auf die Berufsfelderkundungen folgt in Klasse 10 das dreiwöchige Schülerbetriebspraktikum. 

 

Wozu dienen Berufsfelderkundungen? 

Durch die Berufsfelderkundung sollen die Schüler/innen... 

• erste Einblicke in die Berufswelt und betriebliche Praxis erhalten, 

• realistische Vorstellungen von verschiedenen beruflichen Tätigkeiten entwickeln, 

• ihre eigenen Interessen entdecken, 

• bewusst ein anschließendes Schülerbetriebspraktikum auswählen können. 

 

Wie sind die Schüler/innen versichert?  

Jede/r Schüler/in ist über die Stadt Köln unfall- und haftpflichtversichert.  

 

Wie lange dauert die Berufsfelderkundung und welche Arbeitszeit ist vorgegeben? 

Die Berufsfelderkundungen dauern jeweils einen Tag. Die Arbeitszeit beträgt maximal sieben Stunden 

pro Tag. Eine Vergütung ist nicht vorgesehen. 

 

Welche Unterlagen sind erforderlich? 

• Für ein eintägiges Praktikum keine Bescheinigung des Gesundheitsamtes notwendig, auch 

wenn es sich um eine Tätigkeit handelt, bei der Lebensmittel verarbeitet wird.  

• Nach Auskunft der ausstellenden Behörde (Bundesamt für Justiz) ist bei einem eintägigen 

Praktikum auch ein polizeiliches Führungszeugnis nicht erforderlich. 

 

Mit freundlichen Grüßen  

Caroline Krudewig 
(Betreuung Berufsfelderkundung)         


